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In allen österreichischenBundesländern gibt es
mehr Fahrräder als Pkws“,

sagte DI Klaus Robatsch
vom Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit (KFV) bei
der Tagung „Aktuelle
Rechtsfragen im Radsport“
am 8. April 2016 in der Aula
der Universität Innsbruck.
Der Anteil der Bewohner,
die täglich oder mehrmals in
der Woche mit dem Rad fah-
ren, ist mit 39 Prozent in
Vorarlberg am höchsten und
in Wien mit 21 Prozent am
geringsten. Im Straßenver-
kehr gibt es, nach einer vom
KFV 2014 veranlassten Mei-
nungsumfrage, zwischen
Autofahrern und Radfahrern
die meisten Konflikte, mehr
als zwischen Autofahrern
untereinander oder zwischen
Autofahrern und Fußgän-
gern.
2015 wurden 42.800 Rad-

fahrer in Spitälern behandelt,
mehr als die Hälfte davon
wegen Knochenbrüchen.
Unfallsorte waren in 74 Pro-
zent der Fälle Verkehrsflä-
chen, in 11 Prozent die freie
Natur und in 9 Prozent die
private Wohnumgebung.
Sechs Prozent entfielen auf
sonstige Unfallsorte. 30.300
(70,8 %) der Spitalsbehand-
lungen entfielen auf Unfälle
bei Freizeit und Sport; der
Anteil des Mountainbikens
lag bei 21,8 Prozent (6.600
Personen). Das Unfallrisiko
pro 100.000 Stunden Aus-
übung liegt bei den spitals-
behandelten Unfällen bei 25
Unfällen, beim Mountain-
biken bei 33.
59 Prozent der Radfahr-

unfälle, die 2015 eine Spi-
talsbehandlung erforderlich
machten, ereigneten sich auf
Verkehrsflächen mit Misch-
verkehr; 30 Prozent auf Rad-
wegen/Radfahrstreifen. 2015

wurden 29 Radfahrer getötet
(2014: 45). Der Anteil an al-
len getöteten Verkehrsteil-
nehmern betrug 8,2 Prozent
(2014: 10,4 %).
„Radverkehrsplanung ist

Angebotsplanung“, betonte
Robatsch. Die von der öster-
reichischen Forschungsge-
sellschaft Straße – Schiene –
Verkehr (FSV) herausgege-
benen „Richtlinien und Vor-
schriften für das Straßenwe-
sen (RVS) 03.02.13“, die
vom BMVIT zur Anwen-
dung empfohlen werden,
sind auf alle für den Radver-
kehr zugelassenen Verkehrs-
flächen anzuwenden. Unter
anderem ist aus Diagrammen
ableitbar, in welcher Abhän-
gigkeit von den von 85 Pro-
zent der Pkw tatsächlich ge-
fahrenen Geschwindigkeiten
(V85) und der durchschnittli-
chen täglichen Kfz-Ver-
kehrsstärke (DTV) eine Mi-
schung bzw. Trennung des
Rad- und Kfz-Verkehrs vor-
genommen werden sollte. 
Eine Trennung kann

durch Radwege oder Rad-
fahrstreifen herbeigeführt
werden. Dem Mischprinzip
entsprechen Mehrzweck -
streifen, Begegnungszonen,
Radfahren gegen die Ein-
bahn, Mischverkehr auf der

Fahrbahn sowie Güter- und
Begleitwegen. Durch die 25.
StVO-Novelle, BGBl. I
2013/39, wurden, mit Wir-
kung ab 31. März 2013, die
Hinweiszeichen „Fahrrad-
straße“, „Radweg ohne Be-
nützungspflicht“ und „Geh-
und Radweg ohne Benüt-
zungspflicht“ in die StVO
eingefügt (§ 53 Z 26 – 29).
In einer Fahrradstraße ist nur
der Fahrradverkehr erlaubt
(§ 67 StVO). Die Vorausset-
zungen für den Entfall der
Benützungspflicht sind in §
68 Abs. 1a StVO geregelt.

Rechtsgrundlagen. Das
Grundrecht auf persönliche
Freizügigkeit ist zwar ver-
fassungsgesetzlich garantiert
(Art. 4 StGG, Art. 2
4.ZPEMRK, Art 45 GRC,
Art. 21 AEUV), schützt aber
nicht vor privatrechtlichen
Betretungsverboten, zumal
auch die Freiheit des Eigen-
tums grundrechtlich ge-
schützt ist, wie Ass.-Prof.
MMag. Dr. Andreas Wim-
mer, Universität Innsbruck,
ausführte. Das Recht auf
persönliche Bewegungsfrei-
heit endet dort, wo das Pri-
vateigentum eines anderen
beginnt. Bestimmungen über
das Radfahren finden sich in

Bundes- und Landesgeset-
zen, in Verordnungen der
Gemeinden im eigenen Wir-
kungsbereich (Einrichtung
von Fußgängerzonen, Wohn-
und Fahrradstraßen) und in
ortspolizeilichen Verordnun-
gen (Radfahren in Grünanla-
gen, Parks, Friedhöfen, Eis-
kanälen, auf Sprungschanzen
[Bikefliegen], Schipisten).
Das Radfahren außerhalb

befestigter Straßen („Off-
road-Biking“) ist nur mit Zu-
stimmung des Grundeigentü-
mers zulässig. Dieser kann
mit Besitzstörungsklage oder
Eigentumsfreiheitsklage (§
372 ff ABGB) gegen den
Störer vorgehen. Er hat auch
das Recht zur Selbsthilfe (§
344 ABGB), allerdings nur
ohne Gewaltanwendung
(Wegnahme des Rades dann,
wenn dieses abgestellt wur-
de). Der Grundeigentümer
ist berechtigt, Nutzungsent-
gelt einzuheben, allerdings
mit gravierenden rechtlichen
Folgen. Er haftet dann be-
reits für leichte Fahrlässig-
keit, wogegen bei unentgelt-
licher Wegnutzung der We-
gehalter deliktisch nur für
Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit (§ 1319a ABGB, §
176 Abs. 4 ForstG) einzuste-
hen hat.
Radfahren ist kein „Be-

treten“ des Waldes und so-
mit vom allgemeinen Betre-
tungsrecht (§ 33 ForstG)
nicht umfasst. Ohne Zustim-
mung des Waldeigentümers,
bei Forststraßen des Nut-
zungsberechtigten, besteht
kein Recht zum Radfahren
im Wald (§ 33 Abs. 3
ForstG; bei Zuwiderhandeln
Geldstrafe bis 150 Euro; §
174 Abs. 3 lit a ForstG). Die
Zustimmung zur allgemei-
nen Benützung von Forst-
straßen durch Radfahrer
kann auch durch Anbringung

Radsport und Recht
„Aktuelle Rechtsfragen im Radsport“ war das Thema einer Tagung der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Innsbruck.  



einer Tafel nach Abbildung
5 der Forstlichen Kennzeich-
nungsverordnung, BGBl II
1976/179, erteilt werden.
Die Ersitzung eines (Rad) -
Fahrrechtes ist gesetzlich
ausgeschlossen (§ 33 Abs. 5
ForstG).
Forststraßen dienen der

forstlichen Bringung. Unbe-
fugt eine für das allgemeine
Befahren erkennbar gesperr-
te Forststraße zu befahren,
stellt eine mit Geldstrafe bis
zu 730 Euro bedrohte Ver-
waltungsübertretung dar (§
174 Abs. 3 lit b Z 1 ForstG).
Forstschutzorganen kommt
Befehls- und Zwangsbefug-
nis zu, insbesondere zur
Wegweisung, zur Identitäts-
feststellung sowie ein Ver-
folgungs- und Festnahme-
recht (§ 112 ForstG). Organe
des öffentlichen Sicherheits-
dienstes haben auf Straßen
mit öffentlichem Verkehr –
als solche gelten auch Forst-
straßen – alle Befugnisse
nach der StVO, auch zu Al-
koholkontrollen und zur
Kontrolle der Ausrüstung.
Mountainbikes sind, anders
als Rennfahrräder, nicht von
den Ausrüstungsvorschriften
der FahrradV, BGBl II
2001/146, idF BGBl II
2013/297, ausgenommen. 
Radfahrer dürfen bei

Trainingsfahrten mit Renn-
fahrrädern auf Straßen mit
öffentlichen Verkehr neben-
einander fahren (§ 68 Abs. 2
StVO), wobei zum Begriff
Trainingsfahrt wohl entspre-
chende Bekleidung und ent-
sprechend hohe Geschwin-
digkeit gehören wird.
Das Radfahren im alpinen

Bereich fällt unter die, meist
durch Landesgesetze gere-
gelte, Bergfreiheit. Auf
Treppelwegen entlang von
Wasserstraßen ist das Rad-
fahren nach § 50.01 Z 3
Wasserstraßen-Verkehrsord-
nung (WVO), BGBl II
2011/289, zulässig.

Haftungsfragen. Ass.-
Prof. Dr. Ulfried Terlitza,
Universität Graz, ging zu-

nächst auf die Wegehaftung
nach § 1319a ABGB ein.
Die sachliche Rechtferti-
gung, dass der Wegehalter
nur für Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit haftet, liegt
darin, dass er bei Unentgelt-
lichkeit der Benützung kein
besonderes Interesse hat. Die
gefahrlose Benützung des
Weges muss gesichert wer-
den, soweit dies angemessen
und zumutbar ist. Eine Ge-
fahrenstelle muss entweder
beseitigt oder abgesichert
werden.
Vorsatz würde vorliegen,

wenn etwa Wälle aufge-
schüttet oder Glassplitter
verstreut werden. Grobe
Fahrlässigkeit ist anzuneh-
men, wenn eine auffallende
Sorglosigkeit besteht und der
Schadenseintritt nicht nur
möglich, sondern wahr-
scheinlich ist, oder wenn der
Wegehalter selbst (atypi-
sche) Gefahren schafft, ohne
einfache und naheliegende
Überlegungen zur Schadens-
verhinderung anzustellen. 
In diesem Sinn haftet der

Wegehalter auch für Ver-
schulden seiner Leute und
diese haften auch selbst (§
1319a Abs. 3). Zum Weg ge-
hören nach § 1319a Abs. 2
auch Brücken, Stützmauern,
Gräben. Die Haftung für
Bauwerke (§ 1319 ABGB)
wird durch diese Sonderbe-
stimmung verdrängt. Bei un-
erlaubter Wegbenutzung
kann sich der Geschädigte

auf den mangelhaften Zu-
stand des Weges nicht beru-
fen. Wird für die Wegnut-
zung Entgelt (Eintritts-, Be-
nützungsgebühr, Maut; ent-
geltliches Zurverfügungstel-
len von Aufstiegshilfen für
Downhillstrecken) verlangt,
tritt Haftung aus Vertrags-
recht ein. Der Wegehalter
haftet neben vorvertragli-
chen Pflichten bereits bei
leichter Fahrlässigkeit, mit
Umkehrung der Beweislast
insofern, als er seine Schuld-
losigkeit beweisen muss (§
1298 ABGB). Bloße Wer-
bung allein reicht allerdings
noch nicht aus, ein Vertrags-
verhältnis einschließlich vor-
vertraglicher Pflichten zu be-
gründen.
Wenn das Fahrrad als

Produkt fehlerhaft ist und
dadurch Schaden entsteht,
kommt die Produkthaftung
nach dem PHG zum Tragen.
Jeder Geschädigte kann sich
auf die Produkthaftung beru-
fen, für die weder ein Ver-
tragsverhältnis erforderlich
ist, noch der Nachweis eines
Verschuldens. Die Verschul-
denshaftung nach dem
ABGB besteht parallel dazu.
Wenn bei einer Radsportver-
anstaltung die Lenkstange
eines Mountainbikes bricht
und der Lenker dadurch um
die Siegesprämie gebracht
wird, kann Produkthaftung
in Frage kommen (OGH
28.4.1998, 10 Ob 399/7t);
ebenso, wenn im Kellerab-

teil der Akku eines E-Bikes
zu brennen beginnt (OGH
22.1.2015, 1 Ob 103/14z).
Um die Konflikte zwi-

schen Mountainbikern und
Waldeigentümern sowie er-
holungssuchenden Wande-
rern zu entschärfen sowie im
Interesse des Sommer-Tou-
rismus, hat das Land Tirol
das Mountainbike-Modell
entwickelt, über das DI Dr.
Dieter Stöhr, stv. Landes-
forstdirektor von Tirol, be-
richtete. Das Land Tirol
schließt mit Grundeigentü-
mern und Gemeinden Mus-
terverträge über die Errich-
tung von MTB-Strecken so-
wie Singletrails (auf Steigen)
ab, beschildert diese Stre-
cken (auch nach Schwierig-
keitsklassen), und schließt
subsidiäre Haftpflicht- und
Rechtsschutzversicherungen
für die Wegehalter/Grundei-
gentümer ab (www.berg-
welt-miteinander.at). Das
Routennetz in Tirol umfasste
Anfang April 2016 5.345 km
MT-Routen und 186 km
Singletrails.

Helmpflicht. Eine gesetz-
liche Verpflichtung, beim
Radfahren einen Sturzhelm
zu tragen, besteht nur für
Kinder unter zwölf Jahren (§
68 Abs. 5 StVO). Univ.-
Prof. Dr. Michael Ganner,
Universität Innsbruck, erör-
terte die Frage, inwieweit
sich aus Gesichtspunkten des
Mitverschuldens (Schaden-
minderungspflicht; § 1304
ABGB) bei einem Unfall mit
Kopfverletzungen eine
Sturzhelmpflicht auch für äl-
tere Radfahrer ergeben
könnte. Im Urteil vom
7.7.2005, 2 Ob 135/04y,
wurde diese Frage vom
OGH verneint. Es sei nicht
hervorgekommen, dass sich
ein allgemeines Bewusst-
sein, auf Radwegen Fahrrad-
helme zu tragen, gebildet ha-
be. Dem 14-jährigen Rad-
fahrer, der sich von einem
Motorfahrrad hatte ziehen
lassen, dabei gestürzt war
und eine Kopfverletzung da-
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Klaus Robatsch: „Radver-
kehrsplanung ist Angebots-
planung.“

Andreas Wimmer: „Radfah-
ren ist kein ,Betreten‘ des
Waldes.“



vongetragen hatte, könne die
Nichtbenützung des Fahrrad-
helms daher nicht als Sorglo-
sigkeit in eigenen Angele-
genheiten vorgeworfen wer-
den. Von Gewohnheitsrecht
zum Tragen eines Sturz-
helms beim Radfahren wird
laut Ganner insofern noch
nicht gesprochen werden
können, als sich noch kein
länger dauerndes, allgemei-
nes und gleichmäßiges Ver-
halten der Menschen im Be-
wusstsein rechtlicher Über-
zeugung herausgebildet ha-
be. Dem stehe nicht entge-
gen, dass bei einer Umfrage
93 Prozent der Befragten das
Tragen eines Helms für
wichtig gehalten haben.
Beim Radfahren unter

rennmäßigen Bedingungen
stellt es hingegen wegen der
diesfalls allgemein anerkann-
ten erhöhten Eigengefähr-
dung eine Obliegenheitsver-
letzung dar, keinen Sturz-
helm zu tragen (OGH vom
27.8.2014, 2 Ob 99/14v). Die
Folgen bestehen in der Re-
duktion des Schmerzengeld-
anspruches, analog den Be-
stimmungen bei Verletzung
der Sicherheitsgurte- und
Sturzhelmpflicht für Krafträ-
der nach § 106 Abs. 2 und 7
KFG. In Deutschland hinge-
gen werden alle Ansprüche
reduziert.

Radsport als Beruf. „Je
höher die Leistungsklasse,
desto höher der Einfluss des
Sponsors“, sagte Univ.-Prof.
Dr. Reinhard Resch, Univer-
sität Linz, Fragen des Ar-
beits- und Sozialrechtes.
„Das kann bis zu Vorschrif-
ten über Arbeitszeit, Rennbe-
kleidung, Konkurrenzverbot
bei der Werbung, Verpflich-
tung zu Kontrollen und Ver-
haltensregeln reichen.“ In-
wieweit ein unselbstständi-
ges Dienstverhältnis vorliegt,
ist letztlich im Einzelfall zu
prüfen, wobei unerheblich
ist, ob der solcherart Ver-
pflichtete von den Sachbezü-
gen, Entgelten und Auf-
wandsentschädigungen leben

kann oder nicht. Im Grunde
liegen Mischverträge vor, die
nur schwer ins Arbeitsrecht
passen. Ein Unfall wird bei
einem bestehenden Dienst-
verhältnis sozialversiche-
rungsrechtlich als Arbeitsun-
fall gewertet, sonst als Frei-
zeitunfall.

Doping. Wendet ein
Sportler in voller Aufklä-
rung/Kenntnis über das ge-
sundheitliche Risiko Doping
an, sind vom Standpunkt der
Körperverletzung her weder
er noch daran Beteiligte
strafbar, erläuterte Univ.-
Prof Dr. Margarethe Flora
(Universität Innsbruck).
Selbstschädigung ist straf-
rechtlich nicht verboten.
Fehlt diese Aufklärung, liegt
Fremdgefährdung vor. Der

„Beteiligte“ ist für vorsätzli-
che oder fahrlässige Körper-
verletzung strafbar. Wird bei
vollständiger Aufklärung
über das gesundheitliche Ri-
siko einer leichten Verlet-
zung oder Gesundheitsschä-
digung (§ 83 StGB) das Do-
pingmittel dem Sportler ver-
abreicht oder an ihm ange-
wendet, widerspricht dies
nicht den guten Sitten. Eine
Einwilligung ist zulässig (§
90 StGB). Der Täter ist bei
einer leichten Körperverlet-
zung nicht strafbar.
Wird der Sportler über

das Risiko einer schweren
Verletzung bzw. Gesund-
heitsschädigung (§ 84 StGB)
aufgeklärt, ist eine Einwilli-
gung wirkungslos. Die Sit-
tenwidrigkeit ergibt sich aus
dem Vertriebsverbot des An-

ti-Doping-Bundesgesetzes
(ADBG). Der Täter haftet,
wenn er das gesundheitliche
Risiko kannte und sich zu-
mindest damit abgefunden
hatte, wegen vorsätzlicher
schwerer Körperverletzung
(§ 84 Abs. 4 oder § 85 Abs. 2
StGB), sonst wegen fahrläs-
siger Körperverletzung nach
§ 88 Abs. 3 oder 4 StGB.
§ 22a des Anti-Doping-

Bundesgesetzes 2007
(ADBG), zuletzt idF BGBl I
2014/93, stellt das In-Ver-
kehr-Setzen (iSd Überlassens
an einen Dritten, aber auch
Vorrätighalten) und Anwen-
den (iSd Verabreichens von
Dopingmitteln oder Einset-
zen von verbotenen Metho-
den) unter Strafe. Tatopfer
sind Sportler (§ 1 Z 21
ADBG) „oder andere“, im
Zusammenhang mit sportli-
cher Aktivität. 
Hinsichtlich der Doping-

mittel wird auf die Verbots-
liste der Anti-Doping-Kon-
vention, zuletzt BGBl III
2015/190, abgestellt. Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren
droht, wenn die Straftat in
Bezug auf Minderjährige
oder als vierte Tat innerhalb
der letzten zwölf Monate be-
gangen wurde in der Absicht,
sich durch ihre wiederkeh-
rende Begehung eine fortlau-
fende Einnahme zu verschaf-
fen (§ 22 Abs. 4 Z 1 und 2
ADBG; „Gewerbsmäßigkeit“
abweichend von § 70 StGB). 
Dopingbetrug nach § 147

Abs. 1a StGB begeht, wer
über die Anwendung eines
verbotenen Wirkstoffs oder
einer verbotenen Methode
nach der Anlage der Anti-
Doping-Konvention zu Zwe-
cken des Dopings im Sport
täuscht. Die Täuschung be-
steht in der ausdrücklichen
oder konkludenten Erklärung
beim Antritt zum Wettkampf
oder bei Abschluss des Spon-
sorvertrages, die Anti-Do-
ping-Regeln einzuhalten. Der
Tatbestand erfordert einen
mehr als geringen Schaden
(über 100 Euro). 

Kurt Hickisch
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Rechtsfragen
Das DoktorandInnenkol-

leg für Sport und Recht an
der Universität Innsbruck
veranstaltet alljährlich eine
Tagung, die sich mit
Rechtsfragen des Sports be-
fasst. 
In diesem Rahmen fin-

den sich Experten der ver-
schiedensten juristischen
Disziplinen zusammen, da
kein eigenes „Sportrecht“
besteht, sondern es eine

Querschnittsmaterie dar-
stellt. Die bisherigen For-
schungsergebnisse zu ein-
zelnen Sportarten wie etwa
Berg-, Fußball-, Schisport,
Wegerecht, oder damit in
Zusammenhang stehenden
Fragen, wurden in bisher
acht Tagungsbänden in der
Schriftenreihe SPRINT
(Sport Recht International)
im Verlag Österreich he-
rausgegeben.

https://www.uibk.ac.at/s
portrecht

U N I V E R S I T Ä T  I N N S B R U C K

Ulfried Terlitzka: „Die 
gefahrlose Benützung eines
Weges muss gesichert 
werden.“

Dieter Stöhr: „Tirol schließt
mit Grundeigentümern Mus-
terverträge über die Errich-
tung von MTB-Strecken.“


